Giiltig ab 19.12.2024

Satzung Uber Gebuhren und Kostenersatz flr Einsatze und Leistungen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Luckenwalde (Kostenersatzsatzung)
in der Fassung der 1. Anderung

e Satzung unterzeichnet am 19.05.2021, veroffentlicht im Amtsblatt fir die Stadt
Luckenwalde Nr. 13/2021 vom 02.06.2021, Beschlussvorlagen-Nummer B-7219/2021

e 1. Anderungssatzung unterzeichnet am 11.12.2024, veroffentlicht im Amtsblatt fiir die Stadt
Luckenwalde Nr. 30/2024 vom 18.12.2024, Beschlussvorlagen-Nummer B-8084/2024
(Anlage Gebuhrentarif geéndert)
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8§ 1 Gegenstand der GeblUhren- und Kostenersatzerhebung

(1) Die Stadt Luckenwalde erhebt fur die Einsatze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Gebuhren nach dem als Anlage beigefugten ,GebuUhrentarif*, der Bestandteil dieser Satzung
ist.

(2) Fur die Durchfuhrung der Brandverhitungsschau wird Kostenersatz gemal3 § 45 Abs. 2 Satz 2
BbgBKG verlangt.

(3) Anspriche der Stadt Luckenwalde (insbesondere zivilrechtliche Anspriiche) fur andere als die
in der Anlage zu dieser Satzung bezeichneten Leistungen bleiben von dieser Satzung
unberdhrt.

(4) Erfullt der Eigentiimer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte seine Verpflichtungen nach § 14
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BbgBKG nicht oder nicht ordnungsgemalf3, werden gemaf 8§ 45 Abs. 3
BbgBKG auch der Ersatz der Kosten fir die Beschaffung, Installation, Erprobung und die
Unterhaltung von technischen Ausriistungsgegenstanden und Materialien verlangt, soweit dies
zur Gefahrenabwehr bei Schadensereignissen in dieser Anlage dient. Darliber hinaus kann
Kostenersatz fir Einsatziibungen mit einem erhdhten Personal- und Sachaufwand erhoben
werden.

(5) Gebuhren werden auch bei missbrauchlicher Alarmierung der Feuerwehr erhoben.
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§ 2 Bemessungsgrundlage

(1) MafRstab fir die Berechnung der Gebihren Personaleinsatz und Fahrzeugeinsatz gemaf
Tarifteil 1 und 2 des als Anlage beigefligten ,Gebuhrentarifs” ist die Einsatzzeit des Personals
und der im Gebuhrentarif genannten Fahrzeuge, soweit sie zum Einsatz gekommen sind.

(2) Maf3stab fur die Berechnung der Gebuhr Sonderléschmittel nach Tarifteil 3 des als Anlage
beigefugten ,Gebuhrentarifs* ist die Menge des jeweils verbrauchten Sonderldschmittels.

(3) Der Einsatz des Personals sowie die Auswahl der Geréte und Fahrzeuge erfolgt entsprechend
der giltigen Ausriickeordnung der Stadt Luckenwalde. Nach der Lagebeurteilung am
Ereignisort liegt der Einsatz von Sonderléschmitteln sowie von Personal, Geraten und
Fahrzeugen im pflichtgemafien Ermessen der Einsatzleitung der Feuerwehr.

(4) Einsatzzeit ist die Zeit von der Alarmierung der 6ffentlichen Feuerwehr der Stadt Luckenwalde
bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft des jeweils zum Einsatz gekommenen
Fahrzeugs. Die Abrechnung der Einsatze erfolgt minutengenau.

(5) Muss die offentliche Feuerwehr der Stadt Luckenwalde wegen oder infolge eines Einsatzes
oder einer Leistung Leistungen Dritter in Anspruch nehmen, so werden die dafiir entstehenden
tatséchlichen Entgelte zusatzlich zu den Gebuhren nach dieser Satzung erhoben.

§ 3 Kostenersatzschuldner

(1) Zum Ersatz der durch Einséatze entstandenen Kosten ist verpflichtet, wer
1. die Gefahr oder den Schaden vorsétzlich oder grob fahrlassig herbeigeftihrt hat,

2. ein Fahrzeug halt, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-,
Luft- oder Wasserfahrzeugen ausgegangen ist, oder wer in sonstigen Fallen der
Gefahrdungshaftung verantwortlich ist,

3. als Transportunternehmer, Eigentiimer, Besitzer oder sonstiger Nutzungsberechtigter
verantwortlich ist, wenn die Gefahr oder der Schaden durch brennbare Flissigkeiten im
Sinne der Betriebssicherheitsverordnung oder durch besonders feuergefahrliche Stoffe oder
gefahrliche Guter im Sinne der jeweils einschlagigen Gefahrgutverordnung oder des
Wasserhaushaltsgesetzes entstanden ist,

4. als Veranstalter nach § 34 Abs. 2 BbgBKG oder als Verpflichteter nach § 35 BbgBKG
verantwortlich ist,

5. ein Tier halt, das geborgen oder gerettet worden ist,

6. Eigentumer, Besitzer oder sonstiger Nutzungsberechtigter eines Gebaudes ist, aus dem
Wasser entfernt wurde,

7. wider besseres Wissen oder in grob fahrlassiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr
oder Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz alarmiert hat oder

8. eine Brandmeldeanlage betreibt, wenn diese einen Falschalarm ausgeldst hat.

(2) Mehrere Kostenersatzschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei vorsatzlicher Brandstiftung
und sonstigem vorsatzlichen Verhalten haftet nur der Tater.
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8 4 Kostenfreiheit, Hartefalle

(1) Far den Geschadigten sind die Einséatze der Feuerwehr, welche nicht unter § 45 Abs. 1
BbgBKG fallen, gebuhrenfrei.

(2) Von der Erhebung von Gebiihren kann die Stadt Luckenwalde ganz oder teilweise absehen,
soweit sie im Einzelfall eine unbillige Harte wére oder ein besonderes 6ffentliches Interesse fur
den Verzicht besteht.

§ 5 Entstehung und Falligkeit

(1) Die Gebuhr nach 8§ 1 Abs. 1 entsteht mit dem Ende des Einsatzes, auch wenn es zu einer
tatsachlichen Hilfeleistung aus Griinden, die die Feuerwehr nicht zu vertreten hat, nicht
gekommen ist.

(2) Die Gebuhren werden 2 Wochen nach Bekanntgabe des Geblihrenbescheides fallig.

(3) Die Feuerwehr kann die Ausfuihrung einer Leistung oder die Uberlassung von Geraten von
einer vorherigen angemessenen Sicherheitsleistung fiir die Gebiihren abhéngig machen.

§ 6 Haftung

Die Feuerwehr haftet nicht fir Personenschaden oder Sachschaden, die durch unsachgemale

Behandlung der in Anspruch genommenen Gerate und Ausristungsgegenstande durch den

Kostenersatzschuldner verursacht worden sind.

8 7 Datenschutz

(1) Die Stadt Luckenwalde ist berechtigt, zum Zwecke der Gebuhrenerhebung nach dieser
Satzung die erforderlichen Daten zu erheben, zu speichern, zu verwenden und zu verarbeiten.

(2) Erforderliche Daten sind insbesondere Name und Anschrift des Gebuihrenschuldners bzw. des
gesetzlichen Vertreters sowie die tatsdchlichen Angaben zum Grund der Gebuhrenpflicht.

(3) Zur Ermittlung des Gebuhrenschuldners kénnen zum Zwecke der Gebiihrenerhebung die in
Absatz 2 genannten Daten bei Dritten erhoben werden. Dritte sind insbesondere
Polizeibehdrden, Ordnungsbehérden, Meldebehdrden und das Kraftfahrtbundesamt.

(4) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes sowie des § 17
BbgBKG.

8§ 8 Inkrafttreten

Diese 1. Anderungssatzung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.



4/4

Anlage Satzung uber Gebihren und Kostenersatz fur Einsatze und Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Luckenwalde (Kostenersatzsatzung)

Gebuhrentarif:

Tarifteil 1 Gebuhrensatz Personaleinsatz
| Mitarbeiter/in des feuerwehrtechnischen Dienstes ljeStd. | 8191¢€
Tarifteil 2 Geblhrensatz fur Fahrzeugeinsatz
2.1 | Kommandowagen KdoW je Std. 86,37 €
2.2 | Einsatzleitwagen ELW | je Std. 79,92 €
2.3 | Tankléschfahrzeug TLF 16/25 je Std. 80,42 €
2.4 | Drehleiter mit Korb je Std. 577,85 €
2.5 | Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug HLF 20 je Std. 213,77 €
2.6 | Tragkraftspritzenfahrzeug je Std. 105,18 €
Bergsiedlung, Frankenfelde, Kolzenburg
2.7 | Geratewagen-Gefahrgut GW-G2 je Std. 599,26 €
2.8 | Vorausristwagen VRW je Std. 75,23 €
2.9 | Tankléschfahrzeug TLF 4000-1 je Std. 621,22 €
Tankldschfahrzeug TLF 4000-2
2.10 | Geratetransportwagen GWT-1 je Std. 75,33 €
Geratetransportwagen GWT-2

Tarifteil 3 GebUhrentarif Sonderléschmittel

3.1 | Sonderldschmittel 1 jel 12,49 €
3.2 | Sonderléschmittel 2 je St. 57,55 €
Tarifteil 4 Gebiihrentarif Olbindemittel und Entsorgung

4.1 | Olbindemittel je kg 1,83 €
4.2 | Entsorgung Olbindemittel je kg 1,16 €

Tarifteil 5 Gebuhrentarif Verbrauchsmittel
5.1 | Zylinderschloss mit 3 Schliisseln | je St. | 15,00€




	§ 1 Gegenstand der Gebühren- und Kostenersatzerhebung
	§ 2 Bemessungsgrundlage
	§ 3 Kostenersatzschuldner
	§ 4 Kostenfreiheit, Härtefälle
	§ 5 Entstehung und Fälligkeit
	§ 6 Haftung
	§ 7 Datenschutz
	§ 8 Inkrafttreten
	Anlage Satzung über Gebühren und Kostenersatz für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Luckenwalde (Kostenersatzsatzung)

